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lungsleiter die Zustimmung. Sie ist nur zu erteilen, 
wenn der Ausbildungs- und Erziehungsprozeß dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die gemäß Abs. 1 erforderliche Zustimmung kann 
pauschal für die Zeit eines Semesters vorab erteilt wer
den. Sie ist jederzeit widerrufbar.

(3) Die Einsatzzeit der Studenten im Rahmen befriste
ter Arbeitsrechtsverhältnisse während der Ferien darf 
4 Wochen im Studienjahr nicht überschreiten.

(4) Zur Durchführung von Arbeitseinsätzen im Rah
men befristeter Arbeitsrechtsverhältnisse sind zwi
schen den Studenten und den Betrieben schriftliche be
fristete Arbeitsverträge abzuschließen. Darin sind die 
Dauer des Einsatzes, die Arbeitsaufgabe und der 
Arbeitsort zu vereinbaren. Des weiteren sind die Lohn- 
und arbeitsrechtlichen Ansprüche auf der Grundlage 
dieser Anördnung aufzunehmen.

§3
(1) Die Betriebe dürfen befristete Arbeitsverträge 

bzw. Vereinbarungen über Aushilfstätigkeit nur bei 
Vorliegen der erforderlichen Zustimmung gemäß § 2 
Abs. 1 mit den Studenten abschließen.

(2) Die Leiter der Betriebe haben zu sichern, daß die 
Studenten über die jeweils zutreffenden Arbeitsschutz
anordnungen, Arbeitsschutzinstruktionen, Weisungen, 
Bedienungsvorschriften usw. belehrt und die Bestim
mungen des Gesundheits- und Arbeits- sowie Brand
schutzes eingehalten werden.

§4
(1) Die Vergütung der Studenten im Rahmen befriste

ter Arbeitsrechtsverhältnisse erfolgt nach den tarifli
chen bzw. rahmenkollektivvertraglichen Regelungen 
der Betriebe, in denen die Arbeitseinsätze durchgeführt 
werden.*

(2) Der Einsatz und die Vergütung der Studenten im 
Rahmen der Aushilfstätigkeit erfolgt auf der Grund
lage der Rechtsvorschriften bzw. der Regelungen zur 
Aushilfstätigkeit in den Rahmenkollektivverträgen.• **

(3) Die Vergütung aus befristeten Arbeitsrechtsver
hältnissen während der Zeit der Ferien ist steuerfrei 
und unterliegt nicht der Beitragspflicht zur Sozialver
sicherung.

(4) Der Versicherungsschutz bei Arbeitseinsätzen ge
mäß § 1 Abs. 1 richtet sich nach den Bestimmungen der 
Verordnung vom 15. März 1962 über die Erweiterung

• Der Einsatz der Studenten an den dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen unterstehenden Einrichtungen, die 
während der studienfreien Zeit befristete Arbeitsrechtsverhält
nisse eingehen oder Aushilfstätigkeit ausüben, erfolgt im 
Rahmen des Stellenplanes bzw. im Arbeitskräfteplan (nur im 
Jahresdurchschnitt) der betreffenden Einrichtung.

** Die Beschäftigung der Studenten der dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen unterstehenden Universitäten, 
Hochschulen, Medizinischen Akademien, Ingenieurhochschulen 
und Fachschulen mit Aushilfstätigkeit in diesem Bereich rich
tet sich nach den Festlegungen der Vereinbarung vom 25. Ok
tober 1970 über Aushilfstätigkeit bzw. nach der Vereinbarung 
zwischen dem Bundesvorstand des FDGB und dem Leiter des 
Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne vom 24. Juli 1972 über 
die stunden- und tageweise Beschäftigung von Werktätigen zur 
Durchführung von Baumaßnahmen geringen Umfangs in 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben, staatlichen 
Organen und Einrichtungen sowie sozialistischen Genossen
schaften (veröffentlicht in Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen Nr. 12/1972).

Der Einsatz der Studenten für Extra- und Sitzwachen rich
tet sich nach den Festlegungen der Richtlinie des Staatssekre
tariats für das Hoch- und Fachschulwesen und des Zentralvor
standes der Gewerkschaft Wissenschaft vom 2. März 1961 über 
die Einstellung und Vergütung von Extrawachen.

des Versicherungsschutzes bei Unfällen (GBl. II Nr. 15 
S. 123) und der Anordnung Nr. 4 vom 19. September 
1969 zur Verordnung über die Erweiterung des Ver
sicherungsschutzes bei Unfällen (GBl. II Nr. 79 S. 487).

(5) Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheit infolge 
Pflichtverletzung des Betriebes bei Arbeitseinsätzen der 
Studenten im Rahmen befristeter Arbeitsrechtsverhält
nisse gilt der § 98 des Gesetzbuches der Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961 
(GBl. I Nr. 5 S. 27) in der Neufassung vom 23. Novem
ber 1966 (GBl. I Nr. 15 S. 127).

(6) Aus Arbeitseinsätzen der Studenten im Rahmen 
befristeter Arbeitsrechtsverhältnisse in der Zeit der Fe
rien bzw. auf der Grundlage kurzfristiger stunden- oder 
tageweiser Aushilfstätigkeit entstehen keine Ansprüche 
auf Lohnausgleichszahlung gemäß § 104 des Gesetzbu
ches der Arbeit sowie auf Erholungsurlaub und Haus
arbeitstag.

§5
Schlußbestimmung

Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1972 in Kraft.

Berlin, den 15. November 1972

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. B ö h m e

Anordnung 
über die Finanzierung von Einrichtungen 

und Maßnahmen zur Versorgung und Betreuung 
der Mitarbeiter in staatlichen Organen 

und staatlichen Einrichtungen
vom 27. November 1972

Im Einvernehmen mit den zuständigen Ministern und 
Leitern der anderen zentralen Staatsorgane sowie dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes wird folgendes angeordnet:

§1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für alle zentralen und örtlichen 
Staatsorgane sowie für die staatlichen Einrichtungen, 
die nicht nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeiten (im folgenden Organe und Einrichtungen ge
nannt).

§2
Abgrenzung der Versorgung und Betreuung

(1) Der Versorgung und Betreuung der Mitarbeiter in 
Organen und Einrichtungen dienen die in der Anlage 1 
im einzelnen aufgeführten Einrichtungen und Maßnah
men (im folgenden Betreuungseinrichtungen genannt) 
für die

a) Versorgung der Mitarbeiter,
b) Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens der 

Mitarbeiter,
c) gesundheitliche und soziale Betreuung der Mit

arbeiter,
d) sportliche Betätigung und Jugendbetreuung,
e) Ferienbetreuung und Naherholung,
f) Kinderbetreuung.


